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Berlin, 5. Juli 2018 

 
STELLUNGNAHME 
ZUM VORSCHLAG DER EU-KOMMISSION 
FÜR EINE RICHTLINIE ÜBER VERBANDSKLAGEN 
ZUM SCHUTZ DER KOLLEKTIVINTERESSEN DER VERBRAUCHER 
 
Seit 1956 vertritt der Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen e.V. (BDIU) die Interessen der Inkas-
sobranche gegenüber der Öffentlichkeit und der Politik. Mit rund 560 Mitgliedern gehören ihm etwa 70 Pro-
zent der aktiven Inkassounternehmen an, die rund 90 Prozent des Marktvolumens repräsentieren und mit 
mehreren zehntausend Mitarbeitern für über eine halbe Million Auftraggeber arbeiten. Zwischen fünf und 
zehn Milliarden Euro führen sie pro Jahr dem Wirtschaftskreislauf wieder zu und sichern so die Liquidität 
nicht zuletzt der kleinen und mittleren Unternehmen. Der BDIU ist der größte Inkassoverband in Europa 
und der zweitgrößte weltweit.  
 
Ansprechpartner: Rechtsanwalt Kay Uwe Berg, Hauptgeschäftsführer 
   Lorenz Becker, Politischer Referent 
 
Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) führt am 12. Juli 2018 einen Gedanken-
austausch über Chancen und Risiken des Richtlinienvorschlags durch. Im Vorfeld bat das BMJV um schriftliche 
Stellungnahme. Wir nehmen trotz kurzer Frist gern die Gelegenheit zu einer kurzen Stellungnahme wahr.  
 
Die Vorschläge der EU-Kommission bergen ganz erhebliche Risiken für die Wirtschaft: 
 

1. Es soll ein neues Rechtsinstrument auf Ebene der EU geschaffen werden, das dem deutschen Rechts-
system wesensfremd ist. 
 

2. Verbrauchersammelklagen könnten auch ohne Mandat der betroffenen Verbraucher erhoben wer-
den; somit würden betroffene Verbraucher an Gerichtsentscheidungen gebunden, ohne rechtliches 
Gehör zu erhalten. 

 
3. Das Instrument einer Sammelklage würde für Unternehmen erhebliche Rechtsunsicherheit bedeu-

ten, weil auch Verfahren zu befürchten sind, bei denen Unklarheit über Kläger und deren Motive 
besteht. 

 
Der BDIU lehnt den Vorschlag der EU-Kommission daher entschieden ab. 
 
  

http://www.inkasso.de/
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Die wesentlichen Kritikpunkte aus der Perspektive der Inkassobranche sind: 
 

- Klagebefugte Einrichtungen: Der Kreis der zur Verbandsklage befugten Einrichtungen ist viel zu 
weit gefasst. In den einzelnen Mitgliedstaaten könnte wahrscheinlich jede nicht auf Erwerb ausgerich-
tete Organisation als qualifizierte Einrichtung benannt werden. So können sich Firmen, Verbände und 
Interessengruppen beispielsweise dadurch einen Wettbewerbsvorteil sichern, dass sie sich Vereine 
zunutze machen, um in ihrem Sinne Sammelklagen zu erheben. 
 

- Möglichkeit des Missbrauchs mit dem Ziel eines Vergleichs: Wenn unredliche Vereine oder 
sonstige Organisationen als qualifizierte Einrichtung anerkannt würden (angesichts der weit gefassten 
Voraussetzungen ist dies durchaus möglich), können sie Unternehmen oder sogar ganze Branchen zu 
Vergleichen bis hin zur Insolvenz zwingen.  
 

- Möglichkeit des Missbrauchs zur Erpressung: Das Instrument der Sammelklage kann als Droh-
kulisse missbraucht werden: Die Androhung einer öffentlichkeitswirksamen Sammelklage ist geeignet, 
um Unternehmen oder ganze Branchen zu erpressen. 
 

- Möglichkeit zur Klage ohne Mandat von Verbrauchern: Der Richtlinienvorschlag sieht die 
Möglichkeit vor, dass Verbände auch ohne Mandat von Verbrauchern Sammelklagen erheben können. 
Betroffene Verbraucher, die sich nicht an der Klage beteiligen, würden so an Gerichtsentscheidungen 
gebunden, ohne rechtliches Gehör zu erhalten. Hier stehen sowohl die teilweise Abschaffung der 
Privatautonomie als auch die gravierende Verletzung von Grundrechten zu befürchten. 

 
- Einseitige Bindungswirkung rechtskräftiger Entscheidungen: Der Richtlinienvorschlag stellt 

lediglich die Auswirkungen der rechtskräftigen Entscheidungen dar, die zugunsten der Verbraucher 
ergehen. Eine rechtskräftige Entscheidung muss jedoch auch dann Bindungswirkung entfalten, wenn 
der Unternehmer obsiegt. 

 
- Fehlende Clearing-Stelle: Es besteht die Gefahr, dass Unternehmen mehreren Sammelklagen 

gleichzeitig gegenüberstehen würden – möglicherweise sogar wegen identischer oder ähnlicher Sach-
verhalte. Es fehlt eine Clearing-Stelle auf EU-Ebene, die Verfahren überprüfen und ordnen könnte. 
 

- Inkohärente Gesetzeslagen in den Mitgliedstaaten: Der kollektive Rechtsschutz muss in den 
einzelnen EU-Ländern entsprechend der vorhandenen Gesetzeslage geregelt werden. Die einzelnen 
Zivilprozessordnungen sind so unterschiedlich gestaltet, dass es kein einheitliches EU-Sammelverfah-
ren geben kann. 
 

- Verstoß gegen das Subsidiaritätsprinzip: Durch Verbrauchersammelklagen auf der Ebene der 
EU würden ohne Not die Rechtsstrukturen auf der Ebene der Mitgliedstaaten umgangen. Dabei wä-
ren diese Einheiten mindestens ebenso gut geeignet, einen wirksamen Schutz von Verbraucherinte-
ressen zu gewährleisten. Dies stellt einen klaren Verstoß gegen das Subsidiaritätsprinzip dar. 
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Nach alldem sind aus Sicht des BDIU folgende Punkte zwingend zu beachten bzw. zu prüfen: 
 

- Mandatierung durch Verbraucher: Verbrauchersammelklagen sollen nur aufgrund eines Mandats 
einer angemessen hohen Anzahl betroffener Verbraucher erhoben werden können.  
 

- Klagebefugnis nur für öffentlich-rechtliche Stellen: Ausschließlich öffentlich-rechtliche Orga-
nisationen oder in öffentlichem Auftrag handelnde Organisationen können klagebefugt sein.  
 

- Keine Zahlungen von Unternehmen an „gemeinnützige Zwecke“: Zahlungen von Unter-
nehmen müssen immer den betroffenen Verbrauchern zugutekommen. Die Regelung, wonach bei 
„Streuschäden“ eine Zahlung des Unternehmens nicht an die geschädigten Verbraucher gehen, son-
dern einem öffentlichen Zweck zugutekommen soll, würde Fehlanreize für klagebefugte Verbände 
setzen, die dann möglicherweise selbst von den Zahlungen profitieren. 
 

- Prüfung des unionsrechtlichen Subsidiaritätsprinzips: Der deutsche Gesetzgeber sollte bei-
zeiten vom politischen Instrument der Subsidiaritätsrüge Gebrauch machen, weil die Einführung von 
Verbrauchersammelklagen gegen das Subsidiaritätsprinzip verstoßen würde.  
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